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Erläuterungen für die Aktionäre 

 

Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der KPS AG am 25. September 2020 

 

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär, 

der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, aufgrund der 
fortdauernden Covid-19-Pandemie die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2018/2019 als 
virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten ab-
zuhalten. 

Zur Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs der virtuellen Hauptversammlung und einer ord-
nungsgemäßen virtuellen Teilnahme bitten wir Sie um Beachtung der nachfolgenden Hinweise: 

1. Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung 

Wenn Sie im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, wird Ihnen ein Anmeldefor-
mular zugesandt. Mit diesem Formular können Sie sich unter Nutzung des Aktionärsportals 
unter http://www.kps.com („IR“ - „Hauptversammlung“) für die virtuelle Teilnahme an der 
Hauptversammlung über das Aktionärsportal anmelden. Die Anmeldung hat spätestens bis 
zum Ablauf des 18. September 2020, 24:00 Uhr (MESZ) zu erfolgen. 

Für den Zugang zum Aktionärsportal benötigen die Aktionäre ihre Aktionärsnummer und 
das dazugehörige Zugangspasswort. Die Aktionärsnummer können die Aktionäre den ihnen 
mit der Einladung zur Hauptversammlung übersandten Unterlagen entnehmen. Aktionäre, 
die sich bereits im Aktionärsportal registriert haben, verwenden das im Rahmen der Regist-
rierung selbst vergebene Zugangspasswort. Alle übrigen im Aktienregister eingetragenen 
Aktionäre erhalten mit den Unterlagen, die ihnen mit der Einladung zur Hauptversammlung 
übersandt werden, ein individuelles Zugangspasswort für den Erstzugang zum Aktionär-
sportal. 

Wird nicht das Aktionärsportal zur Anmeldung verwendet, muss die Anmeldung der Gesell-
schaft innerhalb der vorstehenden Anmeldefrist anderweitig in Textform (in deutscher oder 
englischer Sprache) zugehen. Für die Fristwahrung kommt es auf den Zugang der Anmel-
dung an. Sie ist zu adressieren an folgende Adresse, Faxnummer oder E-Mail-Adresse: 

KPS AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
Telefax: +49 89 30903-74675 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 
(nachstehend jeweils eine „KPS-Kontaktadresse“) 

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter) können daher dieses Jahr nicht physisch an der Hauptversammlung 
teilnehmen. 

Anmeldungen, die – gleich aus welchem Grund – erst nach dem 18. September 2020 bei 
der Gesellschaft eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden. Wir empfehlen Ihnen 
daher die Anmeldung über das Aktionärsportal. 
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2. Erteilung von Vollmachten an Intermediäre oder sonstige Dritte 

Aktionäre können Dritte zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Aus-
übung ihrer Stimmrechte bevollmächtigen. Auch in diesem Falle sind vom Aktionär die in 
vorstehender Ziffer 1 (Anmeldung zur Hauptversammlung) dargelegten Anforderungen zu 
erfüllen. Stellt ein Aktionär die Vollmacht auf mehr als eine Person aus, so kann die Gesell-
schaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

Vollmachten können insbesondere über das Aktionärsportal erteilt werden. Zudem kann ei-
ne Bevollmächtigung unter Nutzung des Anmeldeformulars oder durch sonstige Erklärungen 
in Textform unter Benennung der Person des Erklärenden und Zusendung an eine der vor-
stehend definierten KPS-Kontaktadressen erfolgen. Vollmachten können über das Aktionär-
sportal bis zum Beginn der Stimmenauszählung geändert oder widerrufen werden. Die Er-
teilung, die Änderung oder der Widerruf von Vollmachten per Anmeldeformular oder ander-
weitig in Textform unter Benennung der Person des Erklärenden ist bis zum 24. September 
2020, 24:00 Uhr MESZ, (Zugang bei der Gesellschaft) auch über eine der vorstehend defi-
nierten KPS-Kontaktadressen möglich.  

Wenn weder ein Intermediär, noch ein Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3 
AktG, eine Aktionärsvereinigung oder andere durch § 135 Abs. 8 AktG im Hinblick auf die 
Stimmrechtsausübung gleichgestellte Personen, Institute oder Unternehmen bevollmächtigt 
werden soll, bedürfen die Erteilung der Vollmacht und ihr Widerruf der Textform (§ 126b 
BGB). Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erteilt, ist ein zusätz-
licher Nachweis der Bevollmächtigung nicht erforderlich. Wird die Vollmacht hingegen durch 
Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden erteilt, kann die Gesellschaft einen 
Nachweis der Bevollmächtigung in Textform verlangen. Der Nachweis kann der Gesell-
schaft bis zum 24. September 2020, 24:00 Uhr MESZ (Zugang bei der Gesellschaft), an ei-
ne der vorstehend definierten KPS-Kontaktadressen übermittelt werden. 

Für die Erteilung einer Vollmacht an Intermediäre, Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a 
Abs. 1 Nr. 3 AktG, Aktionärsvereinigungen und andere durch § 135 Abs. 8 AktG im Hinblick 
auf die Stimmrechtsausübung gleichgestellte Personen, Institute oder Unternehmen sowie 
für ihren Widerruf und den Nachweis einer solchen Bevollmächtigung gilt das Textformer-
fordernis nicht. Der Bevollmächtigte hat die Vollmacht jedoch nachprüfbar festzuhalten. Sie 
muss vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen 
enthalten. Ein Verstoß gegen diese Anforderungen beeinträchtigt allerdings nicht die Wirk-
samkeit der Stimmabgabe. Ferner hat der jeweilige Bevollmächtigte für seine Bevollmächti-
gung möglicherweise besondere Regelungen vorgesehen; dies sollte mit dem jeweiligen 
Bevollmächtigten vorab abgestimmt werden. 

Bevollmächtigte (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) 
können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht 
für die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung 
von Untervollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (jeweils 
wie zuvor beschrieben) ausüben. 

3. Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl 

Aktionäre können an der virtuellen Hauptversammlung nicht persönlich teilnehmen. Fristge-
recht angemeldete Aktionäre können ihre Stimmen im Rahmen der diesjährigen virtuellen 
Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation abgeben („Briefwahl“). 

Die Stimmabgabe per Briefwahl über das Aktionärsportal ist bis zum Beginn der Stimmen-
auszählung in der virtuellen Hauptversammlung möglich. Bis zu diesem Zeitpunkt können 
elektronisch abgegebene Stimmen auch über das Aktionärsportal geändert oder widerrufen 
werden. Andere Kommunikationswege für die Briefwahl stehen nicht zur Verfügung. 
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Die Abgabe von Stimmen durch Briefwahl ist auf die Abstimmung über die in der Einberu-
fung zur virtuellen Hauptversammlung bekanntgemachten Beschlussvorschläge von Vor-
stand und/oder Aufsichtsrat und auf mit einer etwaigen Ergänzung der Tagesordnung ge-
mäß § 122 Abs. 2 AktG bekanntgemachte Beschlussvorschläge von Aktionären beschränkt. 
Wird bei der Briefwahl zu einem Tagesordnungspunkt keine ausdrückliche Stimme abgege-
ben, so wird dies für diesen Tagesordnungspunkt als Enthaltung gewertet. Sollte zu einem 
Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vor-
feld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die Stimmabgabe im Wege der Brief-
wahl zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Stimmabgabe für 
jeden Punkt der Einzelabstimmung.  

Wenn Vollmacht/Weisungen auf unterschiedlichen Übermittlungswegen eingehen, werden 
erteilte Vollmacht/Weisungen in folgender Reihenfolge berücksichtigt: per Aktionärsportal, 
E-Mail, per Telefax und zuletzt in Papierform eingehende Vollmacht/Weisungen. 

Möchte ein Aktionär trotz bereits erfolgter Stimmabgabe durch Briefwahl die betreffenden 
Aktien durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen, so ist dies unter Berücksichtigung der 
nachfolgenden Voraussetzungen möglich und gilt als Widerruf der im Wege der Briefwahl 
erfolgten Stimmabgabe. 

4. Stimmrechtsvertretung durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertre-
ter 

Wir bieten unseren Aktionären auch im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung an, sich 
nach Maßgabe ihrer Weisungen durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter 
in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Dazu müssen den Stimmrechtsvertretern 
Vollmacht(en) und Weisungen für die Ausübung der Stimmrechte erteilt werden. Für die Er-
teilung, die Änderung und den Widerruf von Weisungen gelten die vorgenannten Ausfüh-
rungen über die Bevollmächtigung entsprechend. Die Gesellschaft hat hierzu jeweils einzel-
vertretungsberechtigte Stimmrechtsvertreter benannt. 

Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, bei den einzelnen Tagesordnungspunkten nach 
Ihren Weisungen abzustimmen. Haben Sie den Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht, aber 
keine Weisungen erteilt, können die Stimmrechtsvertreter Sie in der Hauptversammlung 
nicht vertreten. Es ist zu beachten, dass die Stimmrechtsvertreter keine Anträge oder Fra-
gen für die Aktionäre stellen oder Widersprüche erklären. 

5. Möglichkeit des Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung 

Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten, die das Stimmrecht im Wege der Briefwahl oder durch 
Vollmacht und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausgeübt 
haben, haben die Möglichkeit, unter Verzicht auf das Erfordernis des Erscheinens in der 
Hauptversammlung gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 des Gesetzes über Maßnahmen im Ge-
sellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Be-
kämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie („COVID-19-Gesetz“) gegen Be-
schlüsse der Hauptversammlung Widerspruch zur Niederschrift zu erklären. Der Wider-
spruch kann ausschließlich auf elektronischem Wege über das Aktionärsportal unter 
http://www.kps.com („IR“ - „Hauptversammlung“) ab der Eröffnung der virtuellen Hauptver-
sammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter erklärt werden.  

6. Erläuterungen nach § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG 

Eine Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 1, Vorlage des festgestellten Jahresab-
schlusses und des Lageberichts für die KPS AG einschließlich des erläuternden Berichts 
des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB zum 30. September 2019 sowie 
des gebilligten Konzernabschlusses sowie des Konzernlageberichts für die KPS AG und 
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den Konzern zum 30. September 2019 einschließlich des erläuternden Berichts des Vor-
stands zu den Angaben nach § 315a Abs. 1 HGB zum 30. September 2019 sowie Vorlage 
des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/2019 erfolgt nicht: 

• § 175 AktG sieht vor, dass die Hauptversammlung den festgestellten Jahresab-
schluss, den Lagebericht, bei einem Mutterunternehmen auch den vom Aufsichtsrat 
gebilligten Konzernabschluss und den Konzernlagebericht entgegennimmt. Eine Be-
schlussfassung durch die Hauptversammlung der KPS AG ist im Hinblick auf diese 
Unterlagen nicht erforderlich. Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss der 
KPS AG für das Geschäftsjahr 2018/2019 wurden vom Aufsichtsrat gebilligt. Der 
Jahresabschluss ist damit festgestellt. Ein Sonderfall nach § 173 AktG, wonach die 
Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung überlassen wird, wenn 
der Vorstand und der Aufsichtsrat dies beschließen, liegt nicht vor. 

• Auch im Hinblick auf den Bericht des Aufsichtsrates bedarf es keines Hauptver-
sammlungsbeschlusses. Nach § 171 Abs. 2 AktG hat der Aufsichtsrat der Hauptver-
sammlung einen schriftlichen Bericht zu erstatten. Der Bericht soll die Aktionäre und 
die Öffentlichkeit über das Ergebnis der Prüfung der Abschlussunterlagen durch den 
Aufsichtsrat unterrichten. Darüber hinaus ist der Bericht ein Rechenschaftsbericht 
des Aufsichtsrates über seine eigene Tätigkeit. Eine Beschlussfassung auch hin-
sichtlich des Berichts des Aufsichtsrates an die Hauptversammlung ist vom Gesetz 
nicht vorgesehen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates soll den Bericht des Aufsichts-
rates in der Hauptversammlung erläutern. 

• Der Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinnes wird unter Tagesord-
nungspunkt 2 gefasst. 

Die unter Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen sind auch während der Hauptver-
sammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.kps.com („IR“ - „Hauptver-
sammlung“) zugänglich. Sie werden den Aktionären auf Anfrage einmalig und kostenlos in 
Kopie zugesandt. 

7. Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre gemäß § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG 

a) Tagesordnungsergänzungsverlangen gem. § 122 Abs. 2 AktG i.V.m. § 1 Abs. 3 
Satz 4 COVID-19-Gesetz 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals (das 
entspricht 1.870.605 Aktien) oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 (das 
entspricht 500.000 Aktien) erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die 
Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand 
muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist 
schriftlich an den Vorstand der KPS AG zu richten und muss der Gesellschaft bis 
spätestens zum Ablauf des 10. September 2020, 24:00 Uhr (MESZ) zugehen. Wir 
bitten, Ergänzungsverlangen an folgende Adresse zu richten: 

KPS AG  
- z. Hd. des Vorstands - 
Beta-Straße 10h   
85774 Unterföhring 

Die betreffenden Aktionäre haben gemäß § 122 Abs. 1 und Abs. 2 AktG nachzuwei-
sen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens 
Inhaber der vorstehend genannten Mindestanzahl an Aktien sind und dass sie diese 
bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. § 121 Abs. 7 AktG ist 
auf die Fristberechnung entsprechend anzuwenden. Der Zugang des Verlangens ist 
daher nicht mitzurechnen. Eine Verlegung der Frist von einem Sonntag, einem 
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Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder nachfol-
genden Werktag kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs (BGB) sind nicht entsprechend anzuwenden. 

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht 
bereits mit der Einberufung bekannt gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang 
des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht. 

Sie werden außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
http://www.kps.com („IR“ - „Hauptversammlung“) bekannt gemacht und den Aktionä-
ren mitgeteilt. 

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes 
lauten wie folgt: 

§ 122 AktG - Einberufung auf Verlangen einer Minderheit 

(1) 1Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile 
zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberu-
fung schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen; das 
Verlangen ist an den Vorstand zu richten. 2Die Satzung kann das Recht, die 
Einberufung der Hauptversammlung zu verlangen, an eine andere Form 
und an den Besitz eines geringeren Anteils am Grundkapital knüpfen. 3Die 
Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor 
dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass 
sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. 
4§ 121 Absatz 7 ist entsprechend anzuwenden.  

(2) 1In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwan-
zigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500 000 Euro 
erreichen, verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und 
bekanntgemacht werden. 2Jedem neuen Gegenstand muss eine Begrün-
dung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 3Das Verlangen im Sinne des 
Satzes 1 muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage, bei börsennotierten 
Gesellschaften mindestens 30 Tage vor der Versammlung zugehen; der 
Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. 

(3) 1Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so kann das Gericht die Aktionäre, 
die das Verlangen gestellt haben, ermächtigen, die Hauptversammlung ein-
zuberufen oder den Gegenstand bekanntzumachen. 2Zugleich kann das 
Gericht den Vorsitzenden der Versammlung bestimmen. 3Auf die Ermächti-
gung muss bei der Einberufung oder Bekanntmachung hingewiesen wer-
den. 4Gegen die Entscheidung ist die Beschwerde zulässig. 5Die Antrag-
steller haben nachzuweisen, dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des 
Gerichts halten. 

(4) 1Die Gesellschaft trägt die Kosten der Hauptversammlung und im Fall des 
Absatzes 3 auch die Gerichtskosten, wenn das Gericht dem Antrag stattge-
geben hat. 

§ 121 Abs. 7 AktG 

1Bei Fristen und Terminen, die von der Versammlung zurückberechnet werden, ist 
der Tag der Versammlung nicht mitzurechnen. 2Eine Verlegung von einem Sonn-
tag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder 
nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. 3Die §§ 187 bis 193 des Bürgerli-
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chen Gesetzbuchs sind nicht entsprechend anzuwenden. 4Bei nichtbörsennotierten 
Gesellschaften kann die Satzung eine andere Berechnung der Frist bestimmen. 

§ 70 AktG - Berechnung der Aktienbesitzzeit 

1Ist die Ausübung von Rechten aus der Aktie davon abhängig, dass der Aktionär 
während eines bestimmten Zeitraums Inhaber der Aktie gewesen ist, so steht dem 
Eigentum ein Anspruch auf Übereignung gegen ein Kreditinstitut, Finanzdienstleis-
tungsinstitut oder ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 
des Gesetzes über das Kreditwesen tätiges Unternehmen gleich. 2Die Eigentumszeit 
eines Rechtsvorgängers wird dem Aktionär zugerechnet, wenn er die Aktie unent-
geltlich, von seinem Treuhänder, als Gesamtrechtsnachfolger, bei Auseinanderset-
zung einer Gemeinschaft oder bei einer Bestandsübertragung nach § 13 des Versi-
cherungsaufsichtsgesetzes oder § 14 des Gesetzes über Bausparkassen erworben 
hat. 

§ 1 Abs. 3 COVID-19-Gesetz 

1Abweichend von § 123 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 5 des Aktiengesetzes 
kann der Vorstand entscheiden, die Hauptversammlung spätestens am 21. Tag vor 
dem Tag der Versammlung einzuberufen. 2Abweichend von § 123 Absatz 4 Satz 2 
des Aktiengesetzes hat sich der Nachweis des Anteilsbesitzes bei börsennotierten 
Gesellschaften auf den Beginn des zwölften Tages vor der Versammlung zu bezie-
hen und muss bei Inhaberaktien der Gesellschaft an die in der Einberufung hierfür 
mitgeteilte Adresse bis spätestens am vierten Tag vor der Hauptversammlung zu-
gehen, soweit der Vorstand in der Einberufung der Hauptversammlung keine kürze-
re Frist für den Zugang des Nachweises bei der Gesellschaft vorsieht; abweichen-
de Satzungsbestimmungen sind unbeachtlich. 3Im Fall der Einberufung mit verkürz-
ter Frist nach Satz 1 hat die Mitteilung nach § 125 Absatz 1 Satz 1 des Aktienge-
setzes spätestens zwölf Tage vor der Versammlung und die Mitteilung nach § 125 
Absatz 2 des Aktiengesetzes hat an die zu Beginn des zwölften Tages vor der 
Hauptversammlung im Aktienregister Eingetragenen zu erfolgen. 4Abweichend von 
§ 122 Absatz 2 des Aktiengesetzes müssen Ergänzungsverlangen im vorgenann-
ten Fall mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Gesellschaft zugehen. 

b) Gegenanträge und Wahlvorschläge gem. §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

Die Rechte der Aktionäre, Anträge und Wahlvorschläge zu Punkten der Tagesord-
nung sowie zur Geschäftsordnung einer virtuellen Hauptversammlung zu stellen, 
sind nach der gesetzlichen Konzeption des COVID-19-Gesetzes eingeschränkt. 
Gleichwohl wird den Aktionären die Möglichkeit eingeräumt, nach den §§ 126, 
127 AktG Gegenanträge gegen die Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu 
einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge im Vorfeld der 
Hauptversammlung zu übermitteln.  

Gegenanträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich an die nachfolgende An-
schrift, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse zu richten: 

KPS AG 
Investor Relations 
Beta-Straße 10 H 
85774 Unterföhring 
Telefax: +49 89 35631-3300 
E-Mail: ir@kps.com 

Anderweitig adressierte oder verspätet zugegangene Anträge werden nicht berück-
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sichtigt. 

Gegenanträge oder Wahlvorschläge, die der Gesellschaft unter der genannten Ad-
resse mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, also bis spätestens Don-
nerstag, 10. September 2020, 24:00 Uhr (MESZ), zugegangen sind, werden ein-
schließlich einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unverzüglich über die In-
ternetseite der Gesellschaft unter http://www.kps.com („IR“ - „Hauptversamm-
lung“) zugänglich gemacht, es sei denn, der Gegenantrag oder Wahlvorschlag 
muss auf Grund von § 126 Abs. 2 AktG nicht zugänglich gemacht werden oder ent-
hält nicht den Namen, den ausgeübten Beruf, den Wohnort der vorgeschlagenen 
Kandidaten, bei juristischen Personen die Firma und den Sitz sowie bei Vorschlä-
gen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in an-
deren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten. Die Begründung eines Gegenantrags 
muss nicht zugänglich gemacht werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zei-
chen beträgt. 

Entsprechende Gegenanträge und Wahlvorschläge werden in der Hauptversamm-
lung allerdings in Übereinstimmung mit der Konzeption des COVID-19-Gesetzes 
nicht zur Abstimmung gestellt und auch nicht anderweitig behandelt. 

Die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften lauten wie folgt: 

§ 126 AktG - Anträge von Aktionären 

(1) 1Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Be-
gründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den in 
§ 125 Abs. 1 bis 3 genannten Berechtigten unter den dortigen Vorausset-
zungen zugänglich zu machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor 
der Versammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vor-
schlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Ta-
gesordnung mit Begründung an die in der Einberufung hierfür mitgeteilte 
Adresse übersandt hat. 2Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. 3Bei 
börsennotierten Gesellschaften hat das Zugänglichmachen über die Inter-
netseite der Gesellschaft zu erfolgen. 4§ 125 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(2) 1Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich ge-
macht zu werden,  

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar ma-
chen würde, 

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Be-
schluss der Hauptversammlung führen würde, 

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche 
oder irreführende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält, 

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Akti-
onärs bereits zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach 
§ 125 zugänglich gemacht worden ist, 

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher 
Begründung in den letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei 
Hauptversammlungen der Gesellschaft nach § 125 zugänglich ge-
macht worden ist und in der Hauptversammlung weniger als der 
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zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat, 

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversamm-
lung nicht teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird, oder 

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversamm-
lungen einen von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder 
nicht hat stellen lassen. 

2Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie 
insgesamt mehr als 5 000 Zeichen beträgt. 

(3) 1Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfas-
sung Gegenanträge, so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Be-
gründungen zusammenfassen. 

§ 127 AktG - Wahlvorschläge von Aktionären (Auszug) 

1Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von 
Abschlussprüfern gilt § 126 sinngemäß. 2Der Wahlvorschlag braucht nicht begrün-
det zu werden. 3Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugäng-
lich zu machen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Absatz 3 Satz 4 
und § 125 Absatz 1 Satz 5 enthält. 

§ 124 Abs. 3 Satz 4 AktG 

Der Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Prüfern hat deren Na-
men, ausgeübten Beruf und Wohnort anzugeben. 

§ 125 Abs. 1 Satz 5 AktG 

Bei börsennotierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur Wahl von Aufsichts-
ratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bilden-
den Aufsichtsräten beizufügen; Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in vergleichbaren 
in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sollen beige-
fügt werden. 

c) Auskunftsrecht bzw. Fragemöglichkeit der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG 
i.V.m. § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz 

Abweichend von § 131 AktG haben Aktionäre in der virtuellen Hauptversammlung 
kein Auskunftsrecht. Den Aktionären wird jedoch nach Maßgabe von § 1 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 COVID-19-Gesetz eine Fragemöglichkeit im Wege der 
elektronischen Kommunikation eingeräumt. 

Der Vorstand hat vorgegeben, dass Fragen bis spätestens zum Ablauf des zweiten 
Tages vor der Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation 
einzureichen sind. Der Vorstand wird nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen ent-
scheiden, welche Fragen er wie beantwortet. 

Aktionäre, die sich form- und fristgerecht zur Hauptversammlung angemeldet ha-
ben, können ihre Fragen bis 23. September 2020, 24:00 Uhr (MESZ; maßgebend 
ist der Zugang bei der Gesellschaft), der Gesellschaft ausschließlich im Wege der 
elektronischen Kommunikation über das Aktionärsportal unter http://www.kps.com 
(„IR“ - „Hauptversammlung“) übermitteln. 
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Wir weisen darauf hin, dass im Rahmen der Beantwortung von Fragen gegebenen-
falls auch der Name des die Frage übermittelnden Aktionärs genannt wird. Bitte be-
achten Sie auch, dass Fragen nicht über die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter gestellt werden können. Die entsprechenden gesetzlichen und sat-
zungsmäßigen Regelungen lauten wie folgt: 

§ 131 AktG - Auskunftsrecht des Aktionärs 

(1) 1Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand 
Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur 
sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich 
ist. 2Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftli-
chen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. 
3Macht eine Gesellschaft von den Erleichterungen nach § 266 Absatz 1 
Satz 3, § 276 oder § 288 des Handelsgesetzbuchs Gebrauch, so kann jeder 
Aktionär verlangen, dass ihm in der Hauptversammlung über den Jahresab-
schluss der Jahresabschluss in der Form vorgelegt wird, die er ohne diese Er-
leichterungen hätte. 4Die Auskunftspflicht des Vorstands eines Mutterunter-
nehmens (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) in der Hauptversamm-
lung, der der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht vorgelegt werden, 
erstreckt sich auch auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernab-
schluss einbezogenen Unternehmen. 

(2) 1Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Re-
chenschaft zu entsprechen. 2Die Satzung oder die Geschäftsordnung gemäß 
§ 129 kann den Versammlungsleiter ermächtigen, das Frage- und Rederecht 
des Aktionärs zeitlich angemessen zu beschränken, und Näheres dazu be-
stimmen. 

(3) 1Der Vorstand darf die Auskunft verweigern, 

1. soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer 
Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Un-
ternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen; 

2. soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die Höhe einzelner 
Steuern bezieht; 

3. über den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem Gegenstände in 
der Jahresbilanz angesetzt worden sind, und einem höheren Wert die-
ser Gegenstände, es sei denn, dass die Hauptversammlung den Jah-
resabschluss feststellt; 

4. über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, soweit die Angabe 
dieser Methoden im Anhang ausreicht, um ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gesellschaft im Sinne des § 264 Abs. 2 des Handelsgesetz-
buchs zu vermitteln; dies gilt nicht, wenn die Hauptversammlung den 
Jahresabschluss feststellt; 

5. soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft strafbar ma-
chen würde; 

6. soweit bei einem Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut Anga-
ben über angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie 
vorgenommene Verrechnungen im Jahresabschluss, Lagebericht, 
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Konzernabschluss oder Konzernlagebericht nicht gemacht zu werden 
brauchen; 

7. soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft über mindes-
tens sieben Tage vor Beginn und in der Hauptversammlung durchgän-
gig zugänglich ist. 

2
Aus anderen Gründen darf die Auskunft nicht verweigert werden. 

(4) 1Ist einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär eine Auskunft au-
ßerhalb der Hauptversammlung gegeben worden, so ist sie jedem anderen 
Aktionär auf dessen Verlangen in der Hauptversammlung zu geben, auch 
wenn sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung 
nicht erforderlich ist. 2Der Vorstand darf die Auskunft nicht nach Absatz 3 
Satz 1 Nr. 1 bis 4 verweigern. 3Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn ein Tochter-
unternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs), ein Gemeinschafts-
unternehmen (§ 310 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs) oder ein assoziiertes 
Unternehmen (§ 311 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs) die Auskunft einem 
Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) zum Zwecke 
der Einbeziehung der Gesellschaft in den Konzernabschluss des Mutterunter-
nehmens erteilt und die Auskunft für diesen Zweck benötigt wird. 

(5) Wird einem Aktionär eine Auskunft verweigert, so kann er verlangen, dass 
seine Frage und der Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden ist, in die 
Niederschrift über die Verhandlung aufgenommen werden. 

§ 1 Abs. 1 und Absatz 2 COVID-19-Gesetz 

(1) 1Die Entscheidungen über die Teilnahme der Aktionäre an der Hauptver-
sammlung im Wege elektronischer Kommunikation nach § 118 Absatz 1 Satz 
2 des Aktiengesetzes (elektronische Teilnahme), die Stimmabgabe im Wege 
elektronischer Kommunikation nach § 118 Absatz 2 des Aktiengesetzes 
(Briefwahl), die Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats im Wege der Bild- 
und Tonübertragung nach § 118 Absatz 3 Satz 2 des Aktiengesetzes und die 
Zulassung der Bild- und Tonübertragung nach § 118 Absatz 4 des Aktienge-
setzes kann der Vorstand der Gesellschaft auch ohne Ermächtigung durch die 
Satzung oder eine Geschäftsordnung treffen. 

(2) 1Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung ohne physische Prä-
senz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversamm-
lung abgehalten wird, sofern  

1. die Bild- und Tonübertragung der gesamten Versammlung erfolgt, 

2. die Stimmrechtsausübung der Aktionäre über elektronische Kommu-
nikation (Briefwahl oder elektronische Teilnahme) sowie Voll-
machtserteilung möglich ist, 

3. den Aktionären eine Fragemöglichkeit im Wege der elektronischen 
Kommunikation eingeräumt wird, 

4. den Aktionären, die ihr Stimmrecht nach Nummer 2 ausgeübt haben, 
in Abweichung von § 245 Nummer 1 des Aktiengesetzes unter Ver-
zicht auf das Erfordernis des Erscheinens in der Hauptversammlung 
eine Möglichkeit zum Widerspruch gegen einen Beschluss der 
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Hauptversammlung eingeräumt wird. 

2Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, welche 
Fragen er wie beantwortet; er kann auch vorgeben, dass Fragen bis spätes-
tens zwei Tage vor der Versammlung im Wege elektronischer Kommunikation 
einzureichen sind. 

§ 17 Nr. 5 der Satzung der KPS AG 

1Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, das Rede- und Fragerecht der Aktionäre 
zeitlich angemessen zu beschränken. 2Er ist insbesondere berechtigt, bereits zu Be-
ginn oder während ihres Verlaufs den zeitlichen Rahmen für den gesamten Verlauf 
der Hauptversammlung, für die Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunk-
ten sowie für den einzelnen Frage- und Redebeitrag oder den einzelnen Redner an-
gemessen festzusetzen. 

 
Der Vorstand 

 
Unterföhring, im September 2020 


